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Editorial

Rudolf Stideli, Direktor VLP:

Wiinsche an den
Nationalrat

Wohl fast durchweg lautet der Kom-
mentar gleich: Der Standerat hat zwar
das Bundesgesetz uUber die Raumpla-
nung am 26. und 27. September 1978
wahrend sieben Stunden behandelt, er
hat es dann mit 28:0 Stimmen gutge-
heissen, aber er hat die Vorlage da und
dort verwassert. In der «Basler Zei-
tung» vom 27. September war zu lesen,
angesichts der Probleme, die mit der
Raumplanung verknupft seien, mute
die Debatte im Stédnderat merkwirdig
kurzsichtig, ja kleinkariert an. Ich habe
mir von anderer Seite sagen lassen,
diese Kritik gehe zu weit. Der Stédnderat
habe sich redlich um ein gutes Gesetz
bemiiht, auch wenn da und dort Son-
derinteressen etwas stark vertreten
worden seien. Nehmen wir aber nun
doch das Positive voraus: Es ist gar
nicht so selbstverstandlich, dass die
Neuauflage eines Gesetzes, das erst
vor nicht ganz zweieinhalb Jahren vom
Volk — wenn auch glucklicherweise
sehr knapp — verworfen worden ist, im
«Stockli» Uberall gut aufgenommen
wird. Glicklicherweise war die neue
Vorlage des Bundesrates ausgezeich-
net. Sie war aus der Sicht mancher in
der Praxis tatiger Planer nur in einem
Punkt wirklich schwécher als das ver-
worfene Gesetz, und zwar im vollstan-
digen Verzicht auf die Moglichkeit,
Boden flr den Wohnungsbau voriber-
gehend zu enteignen, wenn genugend
erschlossenes Land vorhanden ist, die-
ses aber weder uberbaut noch zur
Uberbauung verkauft wird. Ich halte es
als politisch verstandlich, sachlich aber
als sehr schade, dass diese Bestim-
mung im neuen Gesetz fehlen wird. Die
neue Gesetzesvorlage unserer Landes-
regierung weist dafir wesentliche Vor-
zlige auf; denken wir nur an die Pla-
nungsgrundsitze, deren Bedeutung
derzeit noch unterschéatzt wird.

In der standerétlichen Debatte wurde
mehrmals die Tatigkeit des Delegierten
fir Raumplanung positiv gewdrdigt.
Wir sind ihm, seinem Stab und den
kantonalen Planungsdmtern dankbar,
dass die Zeiten fast tiberall vorbei sind,
wo man Uber die Planungsbiirokraten

und -technokraten im Land herum viel
— oft zu Unrecht zwar, manchmal aber
auch begriindet — geschimpft hat. Ein
vernlnftiger Einsatz von Planern auf
allen Stufen und in den verschiedenen
Bereichen hat viel mit dazu beigetra-
gen, dass wir heute wohl von der An-
nahme ausgehen dirfen, auf den
1.Januar 1980 konne endlich das
Raumplanungsgesetz in Kraft treten —
in der Hoffnung allerdings, dass der
Nationalrat in einigen Belangen das Er-
gebnis der standeratlichen Beratungen
korrigieren wird.

Schon Artikel 1, Absatz 2, des bundes-
ratlichen Entwurfes wurde von der
Zweiten Kammer ergéanzt, soll doch
nun die Raumplanung auf eine ange-
messene Dezentralisation der Besiede-
lung hinwirken. Diese Zielsetzung ist
lobenswert, aber es hélt schwer, zu er-
kennen, welche Mittel der Raumpla-
nung dafir zur Verfigung stehen. In
den Planungsgrundsatzen des Arti-
kels 3 wollte der Bundesrat bestimmen,
dass See- und Flussufer nicht weiter
Uberbaut und Zugénge erleichtert wer-
den, eine Vorschrift, die wirklich nétig
ist, nachdem noch ganze 34 % der
Seeufer 6ffentlich zuganglich sind. Die
Zweite Kammer der eidgendssischen
Rate schwéachte diese Bestimmung lei-
der mit 19:14 Stimmen ab, indem nun
See- und Flussufer nur noch geschutzt
und die 6ffentlichen Zugange zu diesen
erleichtert werden sollen. In Artikel 5
sollte bestimmt werden, dass das kan-
tonale Recht einen angemessenen
Ausgleich fir erhebliche Vor- und
Nachteile zu regeln habe, die durch
Planung entstiinden. Es fehlt mir leider
der Platz, um zu begriinden, dass ich
den mit 20:8 Stimmen erfolgten Ent-
scheid des Stdnderates begrisse, die
Kantone nicht zu einer solchen Rege-
lung zu verpflichten, sondern sie mit
einer Kann-Formel nur auf die Moglich-
keit hinzuweisen, die sie jetzt schon
haben. In Artikel 14 war vorgesehen,
der Bundesrat habe der Bundesver-
sammlung, nach Anhoren der Kantone,
periodisch Bericht zu erstatten Uber
den Stand der Raumplanung. Sowohl

dieser Raumplanungsbericht als auch
die Einsetzung einer Raumplanungs-
kommission wurden aus dem Geset-

zestext gestrichen. Der Raumpla-
nungsbericht hatte fur die Raumpla-
nung in der Schweiz zu einem bedeut-
samen Instrument werden kénnen; es
ist daher héchst bedauerlich, dass er
dem standeréatlichen roten Griffel zum
Opfer gefallen ist. Die stédnderétliche
Kommission hatte vorgeschlagen, es
sei der Bauzone Land zuzuweisen, das
voraussichtlich in absehbarer Zeit be-
noétigt und erschlossen wird; mit 15:11
Stimmen hiess der Standerat aber den
bundesréatlichen Antrag gut, dass Bau-
zonen Land umfassen sollen, das vor-
aussichtlich innert 15 Jahren bendtigt
und erschlossen wird. Manche werden
sich darliber freuen; ich zéhle nicht zu
ihnen, es sei denn, dass im Gesetz eine
Ubergangsvorschrift ~ aufgenommen
wird, wonach Gemeinden mit zu viel
eingezontem Land nicht obligatorisch
jenen Boden zurlickzonen missen, den
man — aus heutiger Sicht — innert 15
Jahren sicher nicht benétigt; es sollte
Kantonen und Gemeinden anheimge-
stellt bleiben, diesen Boden zurlickzu-
zonen oder in Etappen einzuteilen. Es
ist nicht zu bestreiten, dass Ausnah-
men vom Bauverbot ausserhalb der
Bauzonen unerlasslich sind. Aber die
Wirksamkeit der Raumplanung kann
davon abhéngen, ob diese Ausnahmen
eng umschrieben werden. Der Bundes-
rat sah fur Artikel 24, Absatz 2, folgen-
den Text vor: «Das kantonale Recht
kann gestatten, Bauten und Anlagen
teilweise zu andern oder dem bisheri-
gen Zweck entsprechend wieder aufzu-
bauen, wenn wichtige Anliegen der
Raumplanung wie die landwirtschaft-
liche Nutzung oder die Erhaltung einer
hinreichenden Dauerbesiedlung dies
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erfordern.» Mit der komfortablen Mehr-
heit von 26:7 Stimmen entschied sich
der Standerat daflr, dass das kanto-
Nale Recht die teilweise Anderung von
Bauten und Anlagen und den Wieder-
aufbau schlechthin — also ohne die Ein-
Schrankungen in der bundesrétlichen
Vorlage! — gestatten darf, wenn wich-
tige Anliegen der Raumplanung dies
Nicht ausschliessen. In dieser Hinsicht
hat der Stianderat leider das Raumpla-
Nungsgesetz tatsachlich — und zwar
m_{:lssiv — verwassert. Den Bundesbei-
tragen an die Richtplanung stimmte
der Standerat zu, indem er den Antrag
des Glarner Standeherrn Dr. Hefti auf
Streichung dieser Beitrdge relativ
knapp ablehnte. Ich bin und bleibe der
Uberzeugung, dass nicht nur Richt-
Plane, sondern vor allem die Nutzungs-
Planung mit Bundesbeitragen gefor-
d?_"t werden sollte. Die an sich er-
Wunschte, aber nur sehr schwer durch-
2uflihrende Aufgabenteilung zwischen
B_Und, Kantonen und Gemeinden wird
hier auf Kosten des Verfassungsauftra-
ges — der Bund hat die Bestrebungen

der Kantone (und Gemeinden) zu for-
dern, eine zweckmassige Nutzung des
Bodens und eine geordnete Besiede-
lung des Landes durch die Raumpla-
nung zu erreichen — durchexerziert —in
einer finanzpolitischen Landschaft, die
fur solches Strafexerzieren glinstig ist!
Persdnlich begrisse ich aber die Auf-
fassung des Urner Standeherrn Dr. Mu-
heim, der eine Pauschalierung der Bei-
trage gerne gesehen hatte. Nur sollte
diese Pauschale — unter Riicksicht auf
die Finanzkraft der Beitragsberechtig-
ten — sowohl fur die Richt- als auch fir
die Nutzungsplanung verwendet wer-
den kénnen.

Wenn ich dem Nationalrat Winsche

unterbreiten dirfte, wirde ich ihn bit-

ten

— Artikel 24, Absatz 2, dem bundesrat-
lichen Entwurf entsprechend gutzu-
heissen;

— in Artikel 3, Absatz 1, lit. c, den bun-
desréatlichen Text zu Ubernehmen,
dass See- und Flussufer nicht weiter
Uberbaut und Zugénge erleichtert
werden;

— die Verpflichtung des Bundesrates,
der Bundesversammlung periodisch
einen Bericht Gber die Raumplanung
zu erstatten (Art. 14, Abs. 1), dem
bundesratlichen Antrag entspre-
chend beizubehalten;

— die Bestimmung Uber die Bauzone in
Artikel 15 — wegen der Konsequen-
zen in unzéhligen Gemeinden, die zu
viel Land eingezont haben — noch-
mals zu uberlegen oder, was wohl
noch besser wire, durch eine Uber-
gangsbestimmung zu ergénzen;

— nicht nur fur die Richtpléne, sondern
fur die fur die Grundeigentimer ver-
pflichtenden Nutzungsplane Bei-
trdge des Bundes — von mir aus am
liebsten pauschale Beitrdge — vorzu-
sehen.

Fir heute sei dem Standerat fur seine

Zustimmung zum Raumplanungsge-

setz gedankt. Hoffentlich darf bald

National- und Sténderat fur ein unver-

wassertes Gesetz gedankt werden.

Repro-Anstalt

j©6 oo
ecece

Die filhrende Spezialfirma fiir Planreproduktionen seit 1928.

Grossformat-Vergrosserungen, Verkleinerungen, Planzusammensetzungen. Druck

ein- und mehrfarbig von Planen in Kleinauflage bis Format 93x132 cm.

Speazialitat: Leitungskataster-Plangrundlage auf jedes Material. Entzerren und
Umkopieren alter Plane auf masshaltige Mattfilme.

E. COLLIOUD+CO

Techn. Papiere +Zeichenfilme

3000 BERN

Weissensteinstrasse 87
Telefon 031/453260

Plan 11 1978



	Wünsche an den Nationalrat

